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1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz

(Landkreis Forchheim)
für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz wur-
de dem Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 07.12.2023 zur 
Kenntnis gegeben.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 
2 VGemO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Str. 12, 91077 
Dormitz, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich 
auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz 
(Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 der Verwaltungsgemein-
schaftsordnung (VGemO), Art. 41, 42 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Ver-
waltungsgemeinschaft Dormitz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.799.100,00 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  362.600,00 €

ab.

Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1. Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz  
 (Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2024
2. Haushaltssatzung des Schulverbandes Dormitz-Hetzles-- 
 Kleinsendelbach - Landkreis Forchheim - für das Haus- 
 haltsjahr 2024
3. Die Haushaltssatzung 2024 des Zweckverbandes für Ret- 
 tungsdienst und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forch- 
 heim vom 12.02.2024 wurde im Oberfränkischen Amtsblatt  
 der Regierung von Oberfranken Nr. 5 vom 26.03.2024 auf  
 Seite 24 amtlich bekanntgemacht. Art. 41 Abs. 1 KommZG  
 wurde beachtet.

– 28 –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 8 / 2024

– 29 –

2.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach

(Landkreis Forchheim)
für das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Dormitz-Hetzles-Klein-
sendelbach wurde dem Landratsamt Forchheim mit Schreiben vom 
07.12.2023 zur Kenntnis gegeben.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 
BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, Sebalder Str. 12, 91077 
Dormitz, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich 
auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht.

Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach

- Landkreis Forchheim -
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), 
Art. 40 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
sowie der Art. 63 ff der Bayer. Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  424.600,00 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  114.100,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Verwaltungsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.268.800,00 € fest-
gesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitglieds-
gemeinden bemessen.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-
bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2023 auf 4.896 
Einwohner festgesetzt.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 259,15 € fest-
gesetzt.

(2) Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € festge-
setzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Dormitz, 10.01.2024

gez.

Gertrud Werner

Gemeinschaftsvorsitzende
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soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2024 auf 373.300,00 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2023 auf 182 
Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.051,10 
€ festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Dormitz, den 10.01.2024

gez.

Holger Bezold

Schulverbandsvorsitzender
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3.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Schulverbandes Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach

(Landkreis Forchheim)
für das Haushaltsjahr 2024


